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§ 1 Einleitung 

Am 9. Dezember 1988 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen auf ihrer 76. Sitzung die "Konvention über Internationale Gezogene 
Wechsel und Internationale Eigen-Wechsel". Diese Konvention ist das Er-
gebnis von 20 jährigen Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen. 

Der Text der Konvention1 umfaßt insgesamt 90 Artikel, die in 9 Kapitel, 
teilweise mit Unterabschnitten, gegliedert sind. Die Konvention umschreibt in 
Kapitel 1 ihren Anwendungsbereich und die formalen Voraussetzungen für 
die Gültigkeit Internationaler Wechsel und Internationaler Eigen-Wechsel. 
Das zweite Kapitel enthält Auslegungsrichtlinien und Definitionen für allge-
mein verwendete Ausdrücke sowie eine Vorschrift zur Vervollständigung 
unvollständiger Papiere. In Kapitel 3 wird die Übertragung der Wechsel be-
handelt, Kapitel 4 umschreibt die Rechte und Pflichten der verschiedenen 
Wechselparteien. Das Verfahren der Vorlage zur Annahme und Zahlung, die 
Rechte der Parteien bei Verweigerung von Annahme und Zahlung sowie der 
Rückgriff sind in Kapitel 5 geregelt, während Kapitel 6 die Beendigung der 
Wechselverpflichtung durch Zahlung behandelt. Die Kapitel 7 bis 9 enthalten 
dann Vorschriften für abhandengekommene Wertpapiere, die Verjährung so-
wie die Schlußvorschriften über Vorbehalte und Zeichnungsfristen. 

Diese Konvention soll als ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Verein-
heitlichung des Wechselrechtes ein neues, internationales Wechselsystem 
schaffen, welches der Handelsverkehr wahlweise neben den weiterhin beste-
henden nationalen Wechselrechten verwenden kann. In seiner Anlage will die 
Konvention die bis heute bestehenden Unterschiede zwischen den existieren-
den Wechselrechten überbrücken. Mit dieser Konvention kommt vorerst ein 
langer Prozeß der Rechtsvereinheitlichung in einem Rechtsgebiet zu Ende, 
welches bereits frühzeitig und wiederholt Gegenstand von Rechtsvereinheitli-
chungsbemühungen war. 

Der englische Text der Konvention ist im Annex zu UNCITRAL Yb. 1988 Vol. 19 
A/RES/43/165 enthalten und wird in Anhang I wiedergegeben. 



2 § 1 Einleitung 

1.1 Die Entwicklung des Wechselrechts 

Die Geschichte des Wechsels beginnt im frühen Mittelalter. Mit dem 
Wiederaufleben des Fernhandels im 12. Jahrhundert erwachte das Bedürfnis 
nach einem konvertiblen Zahlungsmittel, welches zugleich einen bargeldlosen 
Zahlungsverkehr ermöglichte. In den oberitalienischen Handelsstädten ent-
wickelte sich daraufhin der Wechsel (cambium), der in seiner Friihform ein 
domizilierter Eigenwechsel war. Der Kaufmann, der eine Schuld in einer an-
deren Stadt, meist in einer anderen Währung, zu begleichen hatte, zahlte den 
Betrag in seiner Heimatwährung bei einem Geldwechsler (campsor) in seiner 
Heimatstadt ein und erhielt dafür einen Wechselbrief, in welchem der Geld-
wechsler versprach, den geschuldeten Betrag in der am Zahlungsort gültigen 
Währung auszuzahlen.2 Der "Wechsel" hatte in seiner Frühzeit als bargeld-
ersetzendes Zahlungsmittel die doppelte Funktion der Überweisung 
(Remittierung) von Geldern an einen fremden Platz und der Umwechselung 
von Geldern von heimischer Währung in die Währung des Zahlungsortes.3 

Im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts entwickelte sich der gezogene 
Wechsel, die Tratte, in welcher der Geldwechsler nicht mehr versprach, selbst 
am Zahlungsort zu zahlen, sondern in welcher er einen Geschäftsfreund an-
wies, an den Überbringer der Urkunde zu zahlen.4 Die Forderungen der 
Geldwechsler gegeneinander wurden entweder verrechnet oder auf speziellen 
Wechselmessen ausgeglichen.5 

Durch die Einführung des Indossamentes oder Giro im 16. Jahrhundert 
wurde der Wechsel zu einem umlauffähigen Zahlungspapier.6 Voraussetzung 
für diese Entwicklung war die Übernahme der Orderklausel in den Wechsel. 
Durch diese eröffnete der Aussteller die Möglichkeit, den Wechsel an eine 
weitere Person als Zahlungsempfänger zu übertragen. Als Übertragungsver-
merk setzte sich dabei das auf die Rückseite des Wechsels gesetzte Indossa-
ment durch.7 Die durch die erleichterte Übertragbarkeit des Wechsels mittels 
Orderklausel und Übertragungsvermerk erzielte Umlauffähigkeit des Wech-
sels führte zu einem allmählichen Funktionswandel des Wechsels. Dieser 
wurde nicht mehr nur als Zahlungsmittel, sondern zunehmend auch als Kre-
ditmittel verwandt. Der Aussteller, meist der Verkäufer, zog auf den Käufer 
einen Wechsel mit einer Laufzeit von ca. 3 Monaten, den dieser akzeptierte. 

Baumbach/Hefermehl Einl.WG Rn.l; ausführlich zur Entwicklung des Wechsels 
Ulmer § 16 S.162ffmwN. 
Ulmer § 16 S.162f. 
Baumbach/Hefermehl Einl.WG Rn.l. 
Baumbach/Hefermehi Einl.WG Rn.l. 
Ulmer § 16 S.166f. 
Vgl. Ulmer § 16 S.166. 
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Der Aussteller verkaufte (diskontierte) diesen Wechsel unter Abzug der Zwi-
schenzinsen (dem Diskont) an seine Bank und beschaffte sich so die benötig-
ten Barmittel.8 

Der Umlauf der Wechsel brachte allerdings das Problem der Schutz-
bedürftigkeit des Erwerbers eines Wechsels mit sich, welches gegen Ende des 
17. Jahrhunderts zur Ausbildung der Lehre vom Einwendungsausschluß 
führte.9 

Mit der damit einsetzenden rechtsdogmatischen Diskussion löste sich die 
bis dahin bestehende Rechtseinheit im Wechselrecht auf. In England über-
nahmen die Common Law Gerichte die Jurisdiktion über das Wechselrecht 
von den bis dahin zuständigen kaufmännischen Sondergerichten und began-
nen mit der Ausbildung eines Common Law Wechselrechtes, welches 
schließlich im Bills of Exchange Act (BEA) von 1882 kodifiziert wurde,10 

und in dieser Form weitgehend von den damaligen Kolonien und Mitgliedern 
des Britischen Commonwealth übernommen wurde.11 

Die ersten landesrechtlichen Kodifizierungen des Wechselgewohnheits-
rechtes begannen jedoch auf dem Kontinent.12 Die erste Kodifizierung er-
folgte 1603 mit der Wechselordnung in Hamburg, 1673 folgte in Frankreich 
die ordonnance du commerce und 1794 kodifizierte Preußen das Wechsel-
recht in seinem Allgemeinen Landrecht.13 Bis 1847 wurden in Deutschland 56 
verschiedene Wechselordnungen erlassen. Diese Rechtszersplitterung machte 
sich beim Wechsel, als einem zum Umlauf bestimmten Zahlungspapier, 
besonders nachteilig bemerkbar. Preußen berief daher 1847 die deutsche zwi-
schenstaatliche Kommission nach Leipzig, welche die Allgemeine Deutsche 
Wechselordnung entwarf. Obwohl dieser Entwurf 1848 von der Deutschen 
Nationalversammlung in Frankfurt zum Reichsgesetz erhoben wurde, führten 
die politischen Umstände dazu, daß die Allgemeine Deutsche Wech-
selordnung in den deutschen Ländern sowie in Österreich und Liechtenstein 
nur als Landesgesetz eingeführt wurde.14 Dieses Gesetz wurde 1857 von der 
Nürnberger Handelsrechtskommission novelliert, sodann 1869 vom 
Norddeutschen Bund als Bundesgesetz und 1871 vom Deutschen Reich als 

8 Ulmer § 15 S.153f; HueckICanaris § 5 III 2. 
9 Ulmer § 16 S.167. 
10 Bills of Exchange Act, 1882,45 & 46 Vict. c. 61. Zur Entwicklung des Wechselrechts 

in England ausführlich Holden, siehe auch Ulmer FG Heck S.178 (180-192). Der BEA 
ist abgedruckt in Halsbury's Statutes of England and Wales, Vol.5, Fourth Ed., Lon-
don 1989 S.334ff, Übersetzung bei Schettler <6 Büeler, Großbritannien. 

11 Vgl. Byles S.3. 
12 Vgl. BaumbachlHefermehl EinLWG Rn.1,2; Ulmer § 16 S.168; Vis Unification 6-7. 
13 HueckICanaris § 5 IV 6; Ulmer § 16 S.168. 
14 BaumbachlHefermehl Einl.WG Rn.2; HueckICanaris § 5IV 7. 
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Reichsgesetz übernommen. In der geänderten Fassung von 1908 galt dieses 
Gesetz in Deutschland bis 1933.15 

Durch die wachsende Bedeutung des internationalen Handels machte sich 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Bedürfnis nach internationaler Rechts-
vereinheitlichung bemerkbar. 1910 und 1912 fanden zwei Wechselrechtskon-
ferenzen im Haag statt, deren endgültiger Entwurf infolge des Ausbruchs des 
1. Weltkrieges jedoch nicht ratifiziert wurde.16 Nach dem 1. Weltkrieg nahm 
der Völkerbund die Arbeit wieder auf, die 1930 auf der Genfer Wechsel-
rechtskonferenz zu drei Abkommen führte : das Genfer Einheitliche Wech-
selgesetz (WG) mit zwei Anlagen;17 die Bestimmungen auf dem Gebiet des 
internationalen Wechselprivatrechts sowie das Abkommen über das Verhält-
nis der Stempelgesetze zum Wechselrecht.18 Die Abkommen wurden von 
22 Staaten unterzeichnet und vom Deutschen Reich 1933 ratifiziert. Das zur 
Ausführung der Abkommen erlassene Wechselgesetz19 trat am 1.4.1934 in 
Deutschland in Kraft.20 Heute gilt das Genfer Wechselgesetz in den meisten 
europäischen und südamerikanischen Staaten sowie Japan, nicht jedoch in 
Großbritannien und den U.S.A.21 Diese Staaten lehnten den Beitritt zum Gen-
fer Abkommen unter Hinweis auf die durch ihre jeweiligen Einheitsgesetze 
gerade verwirklichte Rechtsvereinheitlichung ab.22 Somit stehen sich mit dem 
Genfer Wechselgesetz und dem anglo-amerikanischen Wechselrecht zwei 
Wechselrechtssysteme gegenüber,23 so daß bisher nicht von einem ein-
heitlichen internationalen Wechselrecht gesprochen werden konnte. 

15 Baumbach/Hefermehl Einl.WG Rn.2; Hueck/Canaris § 5 IV 7. 
16 Baumbach/Hefermehl Einl.WG Rn.3. 
17 League of Nations Treaty Series Doc. C.360.M.151.1930 Π (1930) S.32-57. 
18 Ausführlich zu der Entstehung der Abkommen Hupka, Das Einheitliche Wechselrecht 

der Genfer Verträge. 
19 RGB1.1399; geändert durch Gesetz vom 5Juli 1934 (RGB1.1571), G. v. 10.8.1965 

(BGB1.1753) und 17.7.1985 (BGB1.1 1507). 
2 0 A r t i IEGWG vom 21 Juni 1933, VOv.28.11.1933, RGB1.11019. 
21 Hueck/Canaris § 5 IV 8. 
22 v.Caemmerer, Scheck- und Wechselrecht S.168f. Zur Rechtsvereinheitlichung in den 

anglo-amerikanischen Ländern siehe Brition S.9ff. 
23 Herrmann, 10 U. Pa. J.Int'1 B u s i . 517(520) (1988) und derselbe in Horn-Herrmann 

S.259 (260) weist zutreffend darauf hin, daß es ungenau ist, nur von zwei Wechsel-
systemen zu sprechen. So bestehen innerhalb des anglo-amerikanischen und des Gen-
fer Wechselsystems nicht unerhebliche Unterschiede. Allan, X. I.Tr.L.S. S.313(316) 
spricht von drei Wechselsystemen, wobei er zwischen dem BEA und dem UCC unter-
scheidet. Aus Vereinfachungsgründen soll jedoch in dieser Arbeit lediglich von dem 
Genfer Wechselsystem und dem anglo-amerikanischen Wechselsystem gesprochen 
werden. Ebenso Vis Unification 6-7 
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1.2 Die Entstehung der Konvention über Internationale 
Gezogene Wechsel und Internationale Eigen-Wechsel der 
United Nations Commission on International Trade Law 
(UNCITRAL). 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Arbeit des Völkerbundes auf dem Gebiet 
des internationalen Handelsrechtes zunächst von dem International Institute 
for the Unification of Private Law (UNIDROIT) und später von der United 
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) fortgeführt. 

UNCITRAL wurde 1966 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen als ständiger Ausschuß mit dem Ziel ins Leben gerufen,24 die Har-
monisierung und Rechtsvereinheitlichung des internationalen Handelsrechtes 
zu fördern.25 UNCITRAL setzt sich aus mittlerweile 36 Mitgliedsstaaten zu-
sammen, die jeweils für 6 Jahre von der Generalversammlung gewählt wer-
den. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig und nicht ungewöhnlich. Die 
Verteilung der Sitze erfolgt nach geographischen Gesichtspunkten.26 

UNCITRAL hält jährlich eine etwa einmonatige Sitzung ab, deren Ta-
gungsort zwischen Genf, Wien und New York wechselt. Während dieser Sit-
zungen werden die Entwicklungen in allen Rechtsgebieten beraten und koor-
diniert, in denen UNCITRAL tätig ist. Die eigentliche gesetzgeberische 
Tätigkeit findet in speziellen Arbeitsgruppen statt, die vom Gesamtausschuß 
für einzelne Rechtsgebiete eingesetzt werden.27 

Bereits auf seiner ersten Sitzung 1968 beschloß UNCITRAL, das Recht 
des internationalen Zahlungsverkehrs in sein Arbeitsprogramm aufzuneh-
men.28 Als ein Schwerpunkt wurde dabei das internationale Wechsel- und 
Scheckrecht gewählt. Auf diesem Gebiet konnte UNCITRAL auf Ergebnisse 
von UNIDROIT zurückgreifen, welches bereits von 1950-1955 eigene 
Untersuchungen angestellt hatte.29 Auf Ersuchen von UNCITRAL faßte 
UNIDROIT die dabei gewonnenen Erkenntnisse in einem "Vorläufigen Be-

2 4 Siehe General Assembly Resolution 2205 in UNCITRAL Yearbook 1968-1970 Vol. 1 
S.65ff und Herber, AWD/RIW 1974,577. 

2 5 Siehe Honnold, 27 AmJ.CompX. 201 (1979) und Herber, AWD/RIW 1974,577. 
26 Honnold, 27 AmJ.CompX. 201,207; Herber, AWD/RIW 1974,577. Von den 36 Sit-

zen sind neun für afrikanische, sieben für asiatische, sechs für lateinamerikanische, 
fünf für osteuropäische und neun für westeuropäische und sonstige Staaten reserviert. 

2 7 Vgl. Honnold,27 AmJ.CompX. 201,209f (1979). Diese Arbeitsgruppen tagen im Re-
gelfall ebenfalls einmal im Jahr für mehrere Wochen; über die Annahme ihrer Ergeb-
nisse wird dann auf da'jährlichen Sitzung von UNCITRAL abgestimmt. 

2 8 UNCITRAL Yb. 1968-70 Vol.1 A/7216 S.77 Anm.40; vMarshaU, 
1987 ArizJ.Int'1. & Comp.L. 6,10; siehe generell Vis, 27 AmJ.CompX. 507,509ff 
(1979); Vis Unification 6-7f. 

2 9 Siehe UNCITRAL Yb. 1968-70 Vol.1 A/CN.9/19 Annex IV. 
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rieht über die Möglichkeiten, die Rechtsvereinheitlichung des Wechsel- und 
Scheckrechts auszudehnen" zusammen.30 

In diesem Bericht wurden von UNIDROIT verschiedene Möglichkeiten 
untersucht, eine Rechtsvereinheitlichung zu erreichen. Die Chancen für einen 
Beitritt der anglo-amerikanischen Staaten zu einem modifizierten Genfer Ab-
kommen wurden von UNIDROIT gering eingeschätzt, da frühere Unter-
suchungen nur eine geringe Neigung der anglo-amerikanischen Staaten erge-
ben hatten, dem Genfer Abkommen beizutreten. UNIDROIT favorisierte die 
alternative Möglichkeit, ein völlig neues, fakultatives Wertpapierrecht zu 
schaffen. Dieses sollte sich auf die Vereinheitlichung der Probleme beschrän-
ken, die in den nationalen Systemen unterschiedlich gelöst sind. Rechtsver-
gleichende Untersuchungen des Genfer Wechselabkommens, des britischen 
Bills of Exchange Act von 1882 (BEA), des Uniform Negotiable Instruments 
Law der Vereinigten Staaten von 1896, sowie dessen Nachfolger, des Arti-
kel 3 des Uniform Commercial Code von 1958, hatten dabei ergeben, daß ent-
scheidende Unterschiede nur bei der Regelung des Protestes und bei der 
Behandlung gefälschter Indossamente bestehen.31 UNIDROIT schlug vor, das 
Rechtsvereinheitlichungsbedürfnis der betroffenen Handelskreise und der 
Banken mit Hilfe einer Umfrage zu erkunden und festzustellen, ob nicht doch 
ein Beitritt zu einem modifizierten Genfer Abkommen in Frage käme.32 

UNCITRAL diskutierte den UNIDROIT - Bericht auf seiner 2. Sitzung 
im März 1969.33 Dabei wurden drei Möglichkeiten erörtert, eine Rechtsver-
einheitlichung herbeizuführen. Neben den bereits von UNIDROIT angespro-
chenen Lösungen wurde zusätzlich die Möglichkeit eines Beitritts der anglo-
amerikanischen Staaten zu dem Genfer Abkommen in seiner jetzigen Form 
erörtert. Diese Möglichkeit wurde jedoch ebenso als aussichtslos ausgeschie-
den, wie die Möglichkeit einer Modifikation des Genfer Abkommens mit dem 
Ziel, das Abkommen für die anglo-amerikanischen Staaten akzeptabler zu ge-
stalten.34 UNCITRAL entschloß sich zur Schaffung eines neuen internatio-
nalen Wertpapieres, wobei der Gedanke von UNIDROIT aufgegriffen wurde, 
die betroffenen Handelskreise und Banken um eine Stellungnahme zu 
bitten.35 Dazu wurde in Zusammenarbeit mit UNIDROIT, dem Internationa-
len Währungsfond (IWF), der Internationalen Handelskammer (IHK), der 

3 0 UNCITRAL Yb. 1968-70 Vol. 1 A/CN.9/19 S.239 Anm. 1 ; der Bericht ist im Annex zu 
A/CN.9/19 abgedruckt. 

3 1 UNCITRAL Yb. 1968-70 Vol. 1 A/CN.9/19 Annex S.240f. 
3 2 UNCITRAL Yb. 1968-70 Vol.l A/CN.9/19 Annex S.240; vgl. Vis Unification 6-8. 
3 3 UNCITRAL Yb. 1970 Vol.l A/7618 S.103 Anm.64ff. 
3 4 UNCITRAL Yb. 1970 Vol.l A/7618 S.104 Anm.70ff; Herrmann, 

10 U. Pa. J.Inn Bus.L. 517(521) (1988). 
3 5 UNCITRAL Yb. 1970 Vol.1 A/7618 S.105 Anm.85ff. 
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Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) sowie der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht und der Internationalen Bank für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit ein Fragebogen entworfen,36 der an die Mitglieder der Ver-
einten Nationen, die Zentralbanken und Bankvereinigungen sowie die Natio-
nalen Handelskammern verschickt wurde.37 

Die Analyse der mehr als 100 Antworten ergab,38 daß trotz des Bedeu-
tungsverlustes des Wechsels als Zahlungsmittel eine weitere Rechtsverein-
heitlichung gewünscht wurde,39 die anglo-amerikanischen Staaten aber keine 
Neigung zeigten, dem Genfer Abkommen beizutreten.40 Auf der 4. Sitzung 
forderte UNCITRAL daher, ein Einheitsgesetz für einen neuen, internationa-
len Wechsel zu entwerfen. 

Ein erster Entwurf für gezogene Wechsel41 entstand in enger Zusam-
menarbeit einer besonderen UNCITRAL Studiengruppe mit verschiedenen 
Bank- und Handelsinstitutionen.42 Dieser erste Entwurf war als vollständiger, 
abgeschlossener Gesetzestext angelegt und beschränkte sich entgegen dem 
Vorschlag von UNIDROIT nicht auf die Regelung von Problemen, die in den 
nationalen Gesetzen unterschiedlich gelöst sind.43 Die Beschränkung auf 
gezogene Wechsel wurde von UNCITRAL aufgegeben,44 als Bank- und Han-
delskreise eine Ausdehnung auf Eigene Wechsel befürworteten.45 Der verbes-
serte Entwurf wurde von UNCITRAL 1972 auf seiner 5. Sitzung diskutiert,46 

und es wurde eine Arbeitsgruppe für internationale Wertpapiere ins Leben 
gerufen, die den Entwurf weiter entwickeln sollte.47 

Diese Arbeitsgruppe überarbeitete den ersten Entwurf in 11 Sitzungen bis 
August 1981. Die vollständige und abgeschlossene Regelung des Entwurfes 
wurde dabei beibehalten, da sich herausgestellt hatte, daß sich das Wertpa-

3 6 Siehe UNCITRAL Yb. 1971 Vol.2 A/8417 S.14 Fn.14; Coing, FS Barz, S.443. 
*37 UNCITRAL Yb. 1970 Vol. 1 A/CN.9/38 S.245 Anm.8; der Fragebogen ist zusammen 

mit einer Analyse der Antworten im UNCITRAL Yb. 1970 Vol.l A/CN.9/38 S.244ff 
sowie im UNCITRAL Yb. 1971 Vol.2 A/CN.9/38 Add.l S.l 13, A/CN.9/48 S.l 14ff 
abgedruckt. 

3 8 UNCITRAL Yb. 1970 Vol. 1 A/CN.9/38 S.246ff Anm. 13-72; UNCITRAL Yb. 1971 
Vol.2 A/CN.9/38 Add.l S.113 und A/CN.9/48 S.114 Anm.7-13. 

3 9 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/CN.9/67 S.145 Anm.2. 
4 0 Siehe auch Herber, AWD/RIW 1974,577(580); Herrmann, 10 U. Pa. J.Int'l Bus. 

L. 517(521) (1988). 
4 1 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/CN.9/67 S. 145ff. 
4 2 UNCITRAL Yb. 1971 Vol.2 A/8417 S.15 Anm.32. 
4 3 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/CN.9/67 S. 146 Anm.6,7; Vis Unification 6-9. 
4 4 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/8717 S.20 Anm.55. 
4 5 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/CN.9/67 S.147 Anm.10,11. 
4 6 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/8717 S.20 Anm.53. 
4 7 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/8717 S.21 Anm.61. 
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pierrecht mit seinen miteinander in Beziehung stehenden Problemkreisen 
nicht für eine punktuelle Regelung eignet.48 Bei den Entwurfsarbeiten wurde 
versucht, sich so wenig wie möglich von den existierenden nationalen Geset-
zen zu entfernen und übereinstimmende Regelungen zu übernehmen, es sei 
denn, zeitgenössische Handelsbräuche rechtfertigten eine Abweichung.49 

Die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe in der Anfangsphase der 
Entwurfsarbeiten begünstigte die Übernahme der Systematik des anglo-ame-
rikanischen Wechselsystems in die Konvention. Die Einführung von zwei 
unterschiedlichen Inhabertypen, dem einfachen Inhaber (holder) und dem 
"Geschützten Inhaber" (protected holder) in den Artt. 27ff.50 sowie die Über-
nahme der "shelter rule" in Art. 31 resultiert aus dieser engen Anlehnung an 
die anglo-amerikanische Gesetzessystematik.51 

Die Arbeitsgruppe änderte in ihrer 5. Sitzung die Rechtsvereinheitli-
chungsmethode, indem sie den Arbeitstitel des Entwurfes von "Draft Uniform 
Law on Bills of Exchange and Promissory Notes" in "Draft Convention on 
Bills of Exchange and Promissory Notes" umbenannte. Ursprünglich sollte 
die Konvention als Einheitsgesetz (uniform law) entstehen.52 Dies hätte be-
deutet, daß der Text des Einheitsgesetzes von interessierten Staaten als Vor-
lage für eine übereinstimmende nationale Gesetzgebung benutzt worden wäre. 
Diese Technik hätte es dem jeweiligen Staat grundsätzlich ermöglicht, den zu 
übernehmenden Text bei seiner Einführung dem nationalen Recht anzupassen 
und ihn auch inhaltlich zu verändern. Darüber hinaus wäre eine nachträgliche 
Anpassung an das nationale Recht durch Rechtsprechung und Gesetzgebung 
möglich gewesen. Diese Methode hätte zwar einen größeren Anreiz zur 
Übernahme gegeben, hätte aber auch den Nachteil gehabt, daß eine wörtliche 
Übereinstimmung der nationalen Gesetze nicht gewährleistet gewesen wäre.53 

4 8 UNCITRAL Yb. 1972 Vol.3 A/CN.9/67 S.146 Anm.6.7; UNCITRAL Yb. 1982 
Vol. 13 A/CN.9/213 S.123f Anm.7,8; vgl. auch Herrmann, 10 U.PaJ.Intl Bus L. 
517(525) (1988). 

4 9 UNCITRAL Yb. 1982 Vol.13 A/CN.9/213 S.124 Anm.8, dieser Ansatz hatte sich be-
reits bei der Überarbeitung des Negotiable Instruments Law im Rahmen des Uniform 
Commercial Codes in den U.S.A. bewährt, vgl. Weber/Speiäel S.7. 

5 0 Artikel ohne weitere Gesetzesangabe sind solche der Konvention, wie sie im Annex zu 
UNCITRAL Yb. 1988 Vol.19 A/RES/43/165 abgedruckt ist. 

5 1 Vgl. Schinnerer Konventionsentwürfe S.9f. 
5 2 Internationales Einheitsrecht kann uΆ. durch Einheitsgesetze (Uniform Law, loi uni-

forme) oder durch Staatsverträge geschaffen werden. Zu den Rechtsquellen des Ein-
heitsrechtes, sowie den Vor- und Nachteilen einer Rechtsvereinheitlichung mittels 
Staatsvertrag und Einheitsgeselz siehe Kropholler, S.94ff,107ff. 

5 3 Diese Bedenken haben die Genfer Konferenz bewogen, das Genfer Wechselrecht nicht 
als Einheitsgesetz, sondern als völkerrechtlichen Vertrag auszugestalten; Denkschrift 
S.117. 


